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Arbeiter der hauptsächlichen Gewerbezweige und Fabrikbetriebe in entsprechender
Anzahl zu hören und kann auf deren Antrag die Errichtung eines Gewerbe¬
gerichts durch das Kgl. Staatsministerium des Innern verfügt werden. Das
Gewerbegericht ist zusammengesetzt aus einem Vorsitzenden, aus Beisitzern
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und aus einem Gerichtsschreiber. Der
Vorsitzende wird von der Gemeinde gewählt und von der Kgl. Regierung
bestätigt; die Beisitzer gehen aus der Wahl je der Arbeitgeber und Arbeiter
hervor; der Gerichtsschreiber wird von der Gemeinde aufgestellt. Die Zu¬
ziehung der Beisitzer ist nur nötig bei Zeugenvernehmungen und anderen
Beweisaufnahmen, wie Anhörung von Sachverständigen und Vornahme
von Ortsbesichtigungen sowie insbesondere bei Urteilsfällungen. Mit wenigen
Ausnahmen werden die Streitfälle zunächst vor dem einfach besetzten
Gewerbegerichte (Vorsitzender und Gerichtsschreiber) behandelt und findet die
größere Zahl derselben ihre Erledigung durch Vergleich.

Die Gewerbegerichte stehen mit den Amtsgerichten auf gleicher Stufe;
eine Berufung gegen ihre Urteile zum Kgl. Landgerichte ist aber nur in solchen
Fällen zulässig, in welchen mehr als 100 Mark eingeklagt sind.

Die Gewerbegerichte sind zuständig für Streitigkeiten:
1. über den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung des Arbeits¬

verhältnisses sowie über die Aushändigung oder den Inhalt
des Arbeitsbuches oder Zeugnisses;

2. über die Leistungen und Entschädigungsansprüche aus dem
Arbeitsverhältnisse und über ausbedungene Strafen;

3. über die Berechnung und Anrechnung der von den Arbeitern zu
leistenden Krankenversicherungs-Beiträge;

4. über die Ansprüche, welche auf Grund der Übernahme einer
gemeinsamen Arbeit von Arbeitern desselben Arbeitgebers gegen¬
einander erhoben werden.

Überall, wo Gewerbegerichte eingeführt sind, erweisen sich dieselben,
und zwar namentlich für den Arbeiter, als eine große Wohltat, da sie für
die gewerblichen Streitigkeiten eine unparteiische, besonders schleunige und
billige, in Vergleichsfällen sogar kostenlose Rechtspflege schassen. Aber nicht
von jedem, der sich Arbeiter nennt, und nicht von jedem Arbeitgeber kann
das Gewerbegericht angerufen werden. Seine Zuständigkeit erstreckt sich vielmehr

1. nur auf diejenigen Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehr¬
linge, welche sich ständig in einem gewerblichen Arbeitsverhält¬
nisse befinden;

2. auf gewerbliche Betriebsbeamte, Werkmeister und mit höheren
technischen Dienstleistungen betraute Angestellte, deren Jahres-
Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 2000 Mark nicht übersteigt;

3. auf die sogenannten Heimarbeiter.
In wie vielen Fällen könnten empfindliche wirtschaftliche Schädigungen

gegenseitig erspart bleiben, wenn sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer
es vermeiden würden, bei geringem Anlasse heftig und leidenschaftlich vor¬
zugehen und den Ausgangspunkt des Vorkommnisses in sofortigem Verlassen
der Arbeit beziehungsweise in Entlassung ohne Kündigung zu suchen! Die
Erfahrung hat auch gezeigt, daß die weitaus meisten vor den Gewerbe¬
gerichten verhandelten Streitfälle auf den Mangel an vorheriger genauer
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